
Der Ausschuss für Planung und Umweltschutz empfiehlt dem Rat der Gemeinde zu beschließen, 

das aus dem als Anhang 1 beigefügten Lageplan grau unterlegte Straßenteilstück an der 

Erschließungsstraße in Gießelbach gemäß § 6 des Straßen- und Wegegesetzes NRW als 

Gemeindestraße im Sinne von § 3 Absatz 4 Ziffer 2 des Straßen- und Wegegesetzes NRW 

(Straßen, bei denen die Belange der Erschließung der anliegenden Grundstücke überwiegen) 

dem öffentlichen Verkehr zu widmen.  

 

 


